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1 Begutachtung
Die Stadt Crailsheim plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. A-2022-1B "Schubert
Quartier" für ein Urbanes Gebiet.

Es werden Teile des bestehenden und rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 90
„Schönbürgerstraße“ überplant.

Nördlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße L1066 (Schöneburger Straße) und die
Werner-von-Siemens-Straße. Südlich des Plangebietes verläuft die Goldbacher Straße und
westlich des Plangebietes verläuft die Ernst-Heinkel-Straße. Nördlich und westlich des Plan-
gebietes befinden sich bestehende Gewerbebetriebe.

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklären, ob von den öffentlichen Verkehrs-
wegen und den bestehenden Gewerbebetrieben im Umfeld schädliche Lärmimmissionen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ausgehen.

Gewerbelärmimmissionen

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass an den relevanten Immissionsorten die Orientie-
rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) und die Immissionsgrenzwerte der TA Lärm
teilweise überschritten werden. Die Mindestabstände nach der bayrischen Parkplatzlärmstudie
für Spitzenpegel bei PKW und LKW-Stellplätze im Nachtzeitraum werden nicht im gesamten
Plangebiet eingehalten. Es werden daher entsprechende passive Minderungsmaßnahmen für
die betroffenen Bereiche festgesetzt. Die sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
ergebenden möglichen Einschränkungen für die umliegenden Nutzungen können daher als
zumutbar angesehen werden.

Verkehrslärmimmissionen

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) und die Immissions-
grenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV (2)) vom 12. Juni 1990 innerhalb des
Plangebietes teilweise überschritten. Es wurden passive Schallschutzmaßnahmen vorge-
schlagen. Diese sind geeignet um die Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse sicherzustellen. Die sich im Plangebiet ergebenden Immissionen können daher als
zumutbar angesehen werden.

Planbedingter Fahrverkehr

Die Untersuchung der Gesamt-Situation (Überlagerung der derzeitigen Verkehrslärmbelas-
tung mit den planbedingten Verkehrslärmimmissionen) haben gezeigt, dass an den relevan-
ten Immissionsorten teilweise die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 und die
Immissionsrichtwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Die Überschreitungen resultie-
ren hauptsächlich aus dem bereits vorhandenen Verkehr. Die durch die Planung hervorgeru-
fene Pegelanhebung und eine mögliche Beeinträchtigung an den Verkehrswegen kann als
zumutbar angesehen werden.
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2 Grundlagen
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 20.01.2023

/B/ Bebauungsplan Entwurf, Baugebiet: „Schubert Quartier“, Planbereich-Nr.: A-2022-1B,
Stadt Crailsheim, Datum 16.12.2022, erhalten von der Stadt Crailsheim per E-Mail am
02.03.2023

/C/ Bebauungsplanentwurf Nr. A-2022-1B „Schubert Quartier“ Vorläufige Begründung, Plan-
stand 23.05.2022, erhalten von der Stadt Crailsheim per E-Mail am 27.06.2022

/D/ Städtebauliches Konzept „Schubert Quartier“, Stand 18.05.2022, erhalten von der Stadt-
verwaltung Crailsheim per E-Mail am 30.08.2022

/E/ Telefonat mit dem Eigentümer der Halbritter GmbH zum Betriebsablauf, am 28.10.2022
und 27.02.2023

/F/ Telefonat mit der Firma s-komm zum Betriebsablauf, am 17.10.2022

/G/ Peter-Henlein-Straße 1 und Peter-Henlein-Straße 3, Angaben zum Schallimmissions-

schutz, erhalten von der Stadtverwaltung Crailsheim per E-Mail am 03.03.2023

/H/ Ernst-Heinkel-Straße 2, Auszug aus der Bauakte zum Schallimmissionsschutz, erhalten

von der Stadtverwaltung Crailsheim per E-Mail am 30.08.2022

/I/ Ernst-Heinkel-Straße 4, Auszug aus der Bauakte zum Schallimmissionsschutz, erhalten

von der Stadtverwaltung Crailsheim per E-Mail am 30.08.2022

/J/ Vermessungsdaten, erhalten von der Stadt Crailsheim per Download-Link am 22.03.2021

/K/ Bebauungsplan Nr. 90.1 " Schönebürgerstraße", der Stadt Crailsheim, Inkraftgetreten seit
29.07.1972, Download über https://iweb.cr-gis.de/crailsheim/buergergis am 30.09.2022

/L/ Bebauungsplan Nr. 90/1.1 "Schönebürgerstraße - Ecke Pamiersring", der Stadt Crails-
heim, Inkraftgetreten seit 11.03.2004, Download über https://iweb.cr-gis.de/crailsheim/bu-
ergergis am 05.07.2022

/M/ Bebauungsplan Nr. 112.1 "Nonnensee, 1. Änderung", der Stadt Crailsheim, Inkraftgetre-
ten seit 04.09.2008 Download über https://iweb.cr-gis.de/crailsheim/buergergis am
07.02.2023

/N/ Daten der Verkehrszählungen erhalten von der Stadt Crailsheim per E-Mail am 11.10.2022

/O/ Geobasisdaten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/
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3 Situation und Aufgabenstellung
Die Stadt Crailsheim plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. A-2022-1B "Schubert
Quartier" für ein Urbanes Gebiet.

Es werden Teile des bestehenden und rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 90
„Schönbürgerstraße“ überplant.

Nördlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße L1066 (Schöneburger Straße) und die
Werner-von-Siemens-Straße. Südlich des Plangebietes verläuft die Goldbacher Straße und
westlich des Plangebietes verläuft die Ernst-Heinkel-Straße. Nördlich und westlich des Plan-
gebietes befinden sich bestehende Gewerbebetriebe.

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklären, ob von den öffentlichen Verkehrs-
wegen und den bestehenden Gewerbebetrieben im Umfeld schädliche Lärmimmissionen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ausgehen. Außerdem sind die Im-
missionen, die durch den planbedingten Fahrverkehr an den bestehenden schutzbedürftigen
Nutzungen im Umfeld hervorgerufen werden zu ermitteln und zu bewerten.

4 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.

Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage der von der Stadt Crailsheim erhaltenen
Vermessungsdaten modelliert /J/.
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5 Immissionsorte
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ta na ta na ta na ta na
IO01 Plangebiet MU 63 45 64 54 60 45 60 50

IO10 Werner-von-Siemens-
Straße 4/3 MI 60 45 64 54 60 45 60 50

IO11 Pfarrer-König-Weg 2 WA 55 40 59 49 55 40 55 45
IO12 Ernst-Heinkel-Straße 2 MI 60 45 64 54 60 45 60 50
IO13 Ernst-Heinkel-Straße 4 GE 65 50 69 59 65 50 65 55
IO14 Ernst-Heinkel-Straße 1 GE 65 50 69 59 65 50 65 55

Verkehr VerkehrGewerbe
OW OW

IO Beschreibung Sch.w.
IGWIRW

Gewerbe

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Legende: IO : Immissionsort
Sch.w. : Schutzwürdigkeit
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm (3)
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2)
OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
MI : Mischgebiet
MU : Urbanes Gebiet
GE : Gewerbegebiet
WA : Allgemeines Wohngebiet
Alle Pegel in dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (3) am Tage um
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Lage der Immissionsorte ist den Anlagen 16.3.1 und 16.6.1 zu entnehmen. Die Immissi-
onsorte IO10 bis IO14 sind nur für die Bewertung des planbedingten Fahrverkehrs relevant.

IO01

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplanentwurf „Schubert Quartier“
/B/ entnommen.

IO10

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan Nr. 90/1.1 "Schönbürger-
straße - Ecke Pamiersring" /L/ entnommen.

IO11

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan Nr. 112.1 "Nonnensee, 1.
Änderung" /M/ entnommen.

IO12, IO13, IO14

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan „Schönbürgerstraße“ /B/ ent-
nommen.
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Spätere Vollzugsfähigkeit

Hinsichtlich der zulässigen Lärmimmissionen durch Gewerbelärm unterscheiden sich im urba-
nen Gebiet tagsüber die Vorgaben auf Bauplanungsebene (Orientierungswert 60 dB(A)) sowie
bei der späteren Genehmigung (Immissionsrichtwert 63 dB(A)).

Um die spätere Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes hinsichtlich möglicher schalltechni-
scher Konflikte bezüglich der Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet zu bewerten, werden
im Gutachten die um 3 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte der TA Lärm als Bewertungs-
grundlage herangezogen.

6 Beurteilungszeiträume
Gewerbe

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis
tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm (3) Nummer 6.1 Buchstaben1 e bis g (allge-
meines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-
schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB:

Bezeichnung von bis
an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr

20:00 Uhr 22:00 Uhr
an Sonn- und
Feiertagen

06:00 Uhr 09:00 Uhr
13:00 Uhr 15:00 Uhr
20:00 Uhr 22:00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

1 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert.
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt.
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Verkehrslärm

Folgende Beurteilungszeiträume sind maßgeblich:

Bezeichnung Beurteilungs-
zeit in Stunden

von bis

tags (ta) 16 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (na) 8 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 4: Beurteilungszeiträume

7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 8.2, Stand 20.06.2023, berechnet.

7.1 Gewerbelärm
Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm" (3). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-
sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (4) ermittelt. Die Bodendämpfung wird
nach dem alternativen Verfahren berechnet.

Für die Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wurde ein Korrekturfaktor C0 von 0 dB
angesetzt.

7.2 Planbedingter Verkehrslärm
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den planbedingten Fahr-
verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (5) durchgeführt.

7.3 Verkehrslärm
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Fahrverkehr auf öf-
fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (5) durchgeführt.
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8 Gewerbelärmimmissionen
Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm" (3). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-
sichtigt. Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (4) ermittelt. Die Bodendämpfung
wird nach dem alternativen Verfahren berechnet. Für die Ermittlung der meteorologischen Kor-
rektur Cmet wurde ein Korrekturfaktor C0 von 0 dB angesetzt. Bei der Berechnung wird eine
Anzahl von 3 Reflexionen berücksichtigt (Rechenlaufparameter Reflexionsordnung). Es wird
von ebenem Gelände ausgegangen. Es wird von einem durchgehenden Betrieb der begutach-
teten Gewerbebetriebe ausgegangen. Die angesetzten Schallleistungspegel können hilfs-
weise im Sinne einer Geräuschkontingentierung angesehen werden. Die Bezugsflächen sind
in der Anlage 16.3.3 dargestellt.

8.1 Fliesen Brand GmbH & Co. KG (Ernst-Heinkel-Straße
2 und 4)
Südlich des Plangebietes befindet sich die Fliesen Brand GmbH & Co. KG auf dem Grundstück
mit der Flur-Nr. 863 der Gemarkung Crailsheim. Aus den Bauakten geht hervor, dass der Be-
urteilungspegel der durch den Betrieb verursachten Geräuschemissionen die im jeweiligen
Gebiet geltenden Immissionsrichtwerte nicht überseigen darf /H/ /I/. Dem Betrieb wurde eine
Flächenquelle zugeordnet, durch die die entsprechend der bisherigen Gebietseinstufung zu-
lässigen Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet an der bestehenden Bebauung Goldbacher
Str. 81 ausgeschöpft werden. Für die Flächenschallquelle wird der folgende flächenbezogene
Schallleistungspegel pro m2 der Bezugsfläche angesetzt:

Bezeichnung A LWA‘‘ h
Tag Nacht

Brand 1539 68 53 2

Tabelle 5: flächenbezogene Schallleistungspegel

Legende: A‘ : Bezugsfläche in m2

LWA‘‘ : flächenbezogener Schallleistungspegeln pro m2 Bezugsfläche
h mittlere Emissionshöhe der Quelle
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8.2 GE-Nord - Gewerbegebietsflächen nördlich der Wer-
ner von Siemens-Straße
Nördlich des Plangebietes und der Werner von Siemens-Straße befinden sich mehrere Ge-
werbebetriebe. Für die Betriebe wurde eine Flächenschallquelle mit dem folgenden flächen-
bezogenen Schallleistungspegel pro m2 der Bezugsfläche berücksichtigt:

Bezeichnung A LWA‘‘ h
Tag Nacht

GE-Nord 21675 60 45 2

Tabelle 6: flächenbezogene Schallleistungspegel

Legende: A‘ : Bezugsfläche in m2

LWA‘‘ : flächenbezogener Schallleistungspegeln pro m2 Bezugsfläche
h mittlere Emissionshöhe der Quelle

Dies entspricht den zulässigen Schallemissionen für typische Gewerbebetriebe in deren Um-
feld auch eine Wohnnutzung (Betriebsleiterwohnungen) zulässig ist.

8.3 GE West - Gewerbeflächen Flur-Nr. 821 und Flur-Nr.
821/3 (Peter-Henlein-Straße 1 und 3)
Westlich des Plangebietes befinden sich mehrere gewerbliche Nutzungen auf den Grundstü-
cken mit der Flur-Nr. 821 und Flur-Nr. 821/3 der Gemarkung Crailsheim. Aus den Bauakten
geht hervor, dass der Beurteilungspegel der durch den Betrieb verursachten Geräuschemissi-
onen die im jeweiligen Gebiet geltenden Immissionsrichtwerte nicht übersteigen darf /G/.

Dem Bereich wurde eine Flächenquelle zugeordnet, die die bisher zulässigen Immissionsricht-
werte für ein Gewerbegebiet an der bestehenden Bebauung Werner-von-Siemens-Straße 12
verursacht. Für die Flächenschallquelle wird der folgende flächenbezogene Schallleistungs-
pegel pro m2 der Bezugsfläche angesetzt:

Bezeichnung A LWA‘‘ h
Tag Nacht

GE-West 9903 68,8 53,8 2

Tabelle 7: flächenbezogene Schallleistungspegel
Legende: A‘ : Bezugsfläche in m2

LWA‘‘ : flächenbezogener Schallleistungspegeln pro m2 Bezugsfläche
h mittlere Emissionshöhe der Quelle
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8.4 Halbritter GmbH (Ernst-Heinkel-Straße 1)
Westlich des Plangebietes befindet sich die Halbritter GmbH auf dem Grundstück mit der Flur-
Nr. 828 der Gemarkung Crailsheim. Es wurde der schalltechnisch relevante Betriebsablauf
entsprechend der Angaben des Inhabers angesetzt /E/. Entsprechend der mitgeteilten Anga-
ben wurden Flächenschallquellen mit den folgenden flächenbezogenen Schallleistungspegeln
pro m2 der Bezugsfläche angesetzt:

Bezeichnung A LWA‘‘ h
Tag Nacht

Halbritter-TF-01 1620 60 45 2

Halbritter-TF-02 210 71 45 2

Tabelle 8: flächenbezogene Schallleistungspegel
Legende: A‘ : Bezugsfläche in m2

LWA‘‘ : flächenbezogener Schallleistungspegeln pro m2 Bezugsfläche
h  mittlere Emissionshöhe der Quelle

8.5 s-komm Schöller Kommunikationstechnik (Ernst-
Heinkel-Straße 4)
Südlich des Plangebietes befindet sich die Firma s-Komm Schöller Kommunikationstechnik
auf dem Grundstück mit der Flur-Nr. 863 der Gemarkung Crailsheim. Es wurde der schalltech-
nisch relevante Betriebsablauf entsprechend der Angaben des Unternehmens angesetzt /F/.

Entsprechend der mitgeteilten Angaben wurde eine Flächenschallquelle mit dem folgenden
flächenbezogenen Schallleistungspegeln pro m2 der Bezugsfläche angesetzt:

Bezeichnung A LWA‘‘ h
Tag Nacht

S-Komm 210 53 49 0,5

Tabelle 9: flächenbezogene Schallleistungspegel

Legende: A‘ : Bezugsfläche in m2

LWA‘‘ : flächenbezogener Schallleistungspegeln pro m2 Bezugsfläche
h mittlere Emissionshöhe der Quelle
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8.6 Bewertung der Beurteilungspegel
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der möglichen Gebäude im Plangebiet wur-
den nicht berücksichtigt.

Immissionsorte

In der Anlage 16.3.3 wird die Bewertung der Beurteilungspegel dargestellt.

Die Bewertung der Beurteilungspegel erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2.

Rasterlärmkarte

In der Anlage 16.3.5 wird die Bewertung der Beurteilungspegel in Form von Rasterlärmkaten
dargestellt.

Als ungünstigstes zulässiges Stockwerk hat sich dabei das 4. Obergeschoss (Immissionshöhe
10,8 m) ergeben. Zusätzlich wurde für die Tagzeit das Erdgeschoss (Immissionshöhe 2,4 m)
dargestellt um die Aufenthaltsqualität in den Freibereichen des Plangebietes zu bewerten.

Die Bewertung der Beurteilungspegel erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2.

8.7 Bewertung der Beurteilungspegel – Seltene Ereig-
nisse
Im Umfeld des Plangebietes finden Tätigkeiten statt, die entsprechend der TA Lärm (Punkt
7.2) als seltene Ereignisse bewertet werden können. Durch eine überprüfende Berechnung
hat sich ergeben, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nach den
Punkten 6.3 der TA Lärm innerhalb des überbauen Bereiches des Plangebietes eingehalten
werden.
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8.8 Bewertung der Spitzenpegel
Tagsüber

Die in der Parkplatzlärmstudie (6) vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter
Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m und für LKW-Stell-
plätze bei 4 m. Diese Abstände werden zwischen der umliegenden gewerblichen Nutzung und
den Baufeldern innerhalb des Plangebietes eingehalten.

Nachts

Die in der in der Parkplatzlärmstudie (6) vorgegebene Mindestabstand zwischen schützens-
werter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegt bei 15 m für ein Mischgebiet.

Der in der in der Parkplatzlärmstudie (6) vorgegebene Mindestabstand zwischen schützens-
werter Nutzung und LKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegt bei 34 m für ein Mischgebiet.
Diese Abstände werden hier in den Baufeldern MU01, MU02 und MU3 sowie MU6 teilweise
unterschritten und ansonsten eingehalten.

Die Bewertung der Spitzenpegel erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2.

9 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet

9.1 Berechnung der Lärmemissionen
Es wurde von den Daten der folgenden Verkehrszählungen und einer Zunahme des Fahrver-
kehrs von 1 % pro Jahr bis zum Jahr 2030 ausgegangen. Erfahrungsgemäß sind die Verkehrs-
zahlen, mit der Ausnahme von Bundesautobahnen, in den letzten Jahren eher rückläufig. Um
auf der sicheren Seite zu liegen wurde hier trotzdem von einer Verkehrszunahme ausgegan-
gen. Ein Vergleich der Schöneburger Straße mit den in der DIN 18005-1 genannten Verkehrs-
zahlen für Landstraßen zeigt, dass die ermittelten Verkehrszahlen in der genannten Größen-
ordnung liegen.

Für die Ernst-Heinkel-Straße liegen keine Verkehrszahlen vor. Es wird die halbe Verkehrs-
stärke und der LKW-Anteil der Werner-von-Siemens-Straße angesetzt.

Zählung Kfz/24h SV Bezug
Ernst-Heinkel-Straße 2016 347 9,3
Goldbacher Straße 2015 4636 9 A
Pamiersring 2020 9523 9,6 A
Schöneburger Straße (östlich Pamiersring) 2002 4800 4,3 A
Werner-von-Siemens-Straße 2016 694 9,3 A

Straße
Ist

Tabelle 10: Straßenverkehrszahlen

Legende: Zählung : Jahr der Zählung
Kfz/24h : Anzahl der Kfz pro 24 Stunden
SV : Anteil Schwerverkehr in %
Bezug‘ : A: /N/

Es wurden für die vorliegenden Berechnungen die in den Ausgangsdaten vorgegebenen LKW-
Anteile nach den in der RLS-19 (5) angegebenen LKW-Anteilen anteilig umverteilt. Es wurde
die Tag-/Nachtverteilung der RLS-19 entnommen.
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M (pro
Stunde) p1 % p2 % v in km/h LW'

IST 2030 LKW1 LKW2 PKW LKW [dB(A)]
ta 4,0 5,3 50 50 68,5
na 4,0 5,3 50 50 60,9
ta 3,4 5,6 50 50 79,8
na 4,1 4,9 50 50 72,1
ta 3,4 5,6 100 80 85,5
na 4,1 4,9 100 80 77,9
ta 4,1 5,5 50 50 82,7
na 4,1 5,5 50 50 75,1
ta 1,6 2,7 100 80 85,7
na 2,0 2,3 100 80 78,0
ta 1,6 2,7 50 50 79,8
na 2,0 2,3 50 50 72,2
ta 4,0 5,3 50 50 71,5
na 4,0 5,3 50 50 63,9Werner-von-Siemens-Straße

45,9
8,0798694

Schönebürger Straße (West)
364,3
63,46.3364.800

Schönebürger Straße (Ost)
364,3
63,46.3364.800

Pamiersring
602,3
104,89.523 10.475

53,8

Goldbacher Straße (Ost)
309,2

Goldbacher Straße (West)
309,2

5.3784.636

53,84.636 5.378

4,0

alle KFZ

Ernst-Heinkel-Straße
22,9

399347

Bezeichnung DTV Zeit

Tabelle 11: Verkehrsdaten nach RLS-19

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p1 % : LKW-Anteil p1 in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
v : Geschwindigkeit in km/h
LW‘ : Längenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Knotenpunktkorrektur nach der RLS-19

Es befindet sich ein Kreisverkehr in relevanter Entfernung zum Plangebiet. Es wurde daher
eine Knotenpunktkorrektur berücksichtigt.

9.2 Berechnung und Vergleich der Beurteilungspegel
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der möglichen Gebäude im Plangebiet wur-
den nicht berücksichtigt.

In den Anlagen 16.4.2, 16.4.3 und 16.4.4 werden die berechneten Lärmimmissionen, die durch
den Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden, in Form von Ras-
terlärmkarten dargestellt.

Als ungünstigstes zulässiges Stockwerk hat sich dabei das 2. Obergeschoss (Immissionshöhe
8 m) ergeben. Zusätzlich wurde für die Tagzeit das Erdgeschoss (Immissionshöhe 2,4 m) dar-
gestellt um die Aufenthaltsqualität in den Freibereichen des Plangebietes zu bewerten.

Aus den Rasterkarten ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur
DIN 18005 (1) zur Tagzeit und zur Nachtzeit im Plangebiet teilweise überschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden zur Tagzeit und zur Nachtzeit im Plan-
gebiet ebenfalls teilweise überschritten. (Bewertung siehe Begründung unter Punkt 13.2).
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10 Passive Lärmschutzmaßnahmen
Zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnissen sind passive Lärmschutzmaßnahmen
erforderlich.

Maßgebliche Außenlärmpegel

In der Anlage 16.5 werden die berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (7) dargestellt.

Für die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wird zunächst der Summenpegel aus
den in den Anlagen 16.4.2 und 16.4.4 dargestellten Beurteilungspegeln für den Verkehrslärm
und den in der Anlage 16.3.5.1 und 16.3.5.3 dargestellten Beurteilungspegel für den Gewer-
belärm bzw. falls diese höher ist den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm für die
festgesetzte Art der baulichen Nutzung (hier Urbanes Gebiet) gebildet.

Der maßgebliche Außenlärmpegel ist dann der jeweils höhere Wert aus Summenpegel zur

Tagzeit plus 3 dB(A) und Summenpegel zur Nachtzeit plus 13 dB(A).

Schallgedämmte Lüftung

Es sind im gesamten Plangebiet Beurteilungspegel von über 45 dB(A) in der Nacht ermittelt
worden, dabei wurde eine mögliche Bebauung im Plangebiet nicht berücksichtigt. Ab einem
Pegel von über 45 dB(A) eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers nachts nur
bedingt zum Dauerlüften (Fenster gekippt). Daher kann für ein Schlaf- oder Kinderzimmer mit
einem Fenster in diesem Bereich ein weiteres Fenster in einem Bereich mit einem Beurtei-
lungspegel unter 45 dB(A), eine schallgedämmte Lüftung oder eine pegelreduzierende bauli-
che Maßnahme vor dem entsprechenden Fenster erforderlich sein.

11 Tiefgarage und oberirdische Stellplätze im Plange-
biet
Die Schallemissionen die durch die Nutzung der geplanten Stellplätze entstehen wurden be-
trachtet. Die Bewertung erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2.
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12 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrswegen
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt voraussichtlich über die Goldbacher Straße, die
Werner-von-Siemens-Straße und die Ernst-Heinkel-Straße.

Die Goldbacher Straße und die Werner-von-Siemens-Straße münden in die Straße Pamiers-
ring. Dort erfolgt eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr.

Es wird entsprechend des städtebaulichen Konzeptes /D/ von 150 Stellplätzen innerhalb des
Plangebietes ausgegangen. Für die Wohn- und Büronutzung werden die Fahrbewegungen
nach der Parkplatzlärmstudie (6) angesetzt, und auf ganze Fahrbewegungen aufgerundet.

Für den Hol- und Bringverkehr der geplanten Kita wird von 4 Gruppen mit jeweils 20 Kindern
ausgegangen. Des Weiteren wird angesetzt, dass die Hälfte der Kinder mit dem PKW gebracht
und abgeholt wird. Um auf der sicheren Seite zu liegen werden pro Tag 10 Fahrbewegungen
für Anlieferungen mit Kleintransportern (z. B. Paketdienst) und 4 LKW-Fahrbewegungen an-
gesetzt.

Es werden die folgenden Fahrbewegungen angesetzt.

Stellplätze
Stck. ta na ta na

Parkplatz-Nord 20 128 10 0 0
Parkplatz-West 10 64 5 0 0

Tiefgarage 120 288 28 0 0
KITA - 160 0 0 0

Anlieferung Kleintransporter - 10 0 0 0
Anlieferung LKW - - - 4 0

Summe 150 650 43 4 0

Bezeichnung
PbFv PKW PbFv LKW

Tabelle 12:  Anzahl der planbedingten Fahrbewegungen

Es wird weiterhin angesetzt, dass die eine Hälfte der angesetzten Fahrbewegungen über die
Goldbacher Straße erfolgen und die andere Hälfte der angesetzten Fahrbewegungen über die
Werner-von-Siemens-Straße erfolgen. Auf den jeweiligen Straßen wird der schalltechnisch
schlechtere Fall betrachtet, dass alle Fahrbewegungen aus der gleichen Richtung kommen
und abfahren. Für die Ernst-Heinkel-Straße wird ebenfalls angesetzt, dass die Hälfte der in
diesem Bereich voraussichtlich entstehenden Fahrbewegungen Richtung Goldbacher Straße
und die andre Hälfte in Richtung der Werner-von-Siemens-Straße erfolgt. Dieser Ansatz liegt
somit auf der sicheren Seite.

Die berechneten Emissionen ohne Ausweisung des Plangebietes (Prognose-Nullfall) werden
dem Kapitel 9.1 entnommen.
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In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen mit Plangebiet (Prognose-
Planfall) aufgeführt.

DTV
M (pro
Stunde) p1 % p2 %

2030 LKW1 LKW2
ta 2,3 3,4
na 2,6 3,5
ta 3,2 5,3
na 3,9 4,7
ta 2,8 3,9
na 3,0 4,0

66,3
10,6Werner-von-Siemens-Straße 1.146

Goldbacher Straße (West) 5.726 329,7
56,4

Bezeichnung Zeit
alle KFZ

Ernst-Heinkel-Straße 678 39,3
6,1

Tabelle 13: Planbedingter Fahrverkehr
Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p1 % : LKW-Anteil p1 in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
v : Geschwindigkeit in km/h
DSD : Straßendeckschichtkorrektur in dB(A)
LW‘ : Längenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der möglichen Gebäude im Plangebiet wur-
den nicht berücksichtigt.

In der Anlage 16.6.2 werden die berechneten Beurteilungspegel für den Prognose-Nullfall und
in Anlage 16.6.3 für den Prognose-Planfall dargestellt, die durch den Fahrverkehr auf den öf-
fentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden.

Es werden die ermittelten Beurteilungspegel mit den entsprechenden Orientierungswerten des
Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) bzw. den Immissionsgrenzwerten der sechzehnten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung -
16. BImSchV) (2) verglichen.

Es ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) an mehreren
Immissionsorten überschritten werden (gelb markiert).

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden ebenfalls an einem Immissionsorten
überschritten (rot markiert).

In der Anlage 16.6.4 wird die Änderung des Beurteilungspegels durch den Planbedingten
Fahrverkehr dargestellt.

Die Bewertung der Beurteilungspegel erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2.
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13 Textvorschläge für den Bebauungsplan
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Untersuchung der schalltechnischen Belange im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. A-2022-1B "Schubert
Quartier"" der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA22-220-G01-01"
vom 18.08.2023 können die Texte aus Absatz 13.1 als Festsetzung sowie die Texte aus
Absatz 13.2 als Begründung übernommen werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Die Grafik aus der Anlage 16.3.6 ist als Anlage 01 zum Bebauungsplan festzusetzen.

- Die Grafik aus der Anlage 16.5 ist als Anlage 02 zum Bebauungsplan festzusetzen.

Folgende Normen sind bei der Auslegung, spätestens aber mit dem bekanntgemachten
Bebauungsplan, zur Einsicht bereitzuhalten:

- DIN 4109-1:2018-01. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen"

In der Bebauungsplanurkunde bzw. in der Bekanntmachung zum Bebauungsplan ist darauf
hinzuweisen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Bebauungsplan eingesehen
werden können.

Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und technische Regelwerke

Alle Normen können bei der Stadt Crailsheim …wann… und …wo… zusammen mit den
übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag
GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen können auch bei der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH
(Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kostenlos
eingesehen werden.
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13.1 Satzung
1)

Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen im Sinne des § 9,
Abs. 1, Nr. 24 BauGB

1.1.)

In dem im Plan in der Anlage 01 mit dem Zeichen: ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ markierten Bereich
sind keine öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der TA Lärm vom
26.08.1998 (Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Schlafräume, Kinderzimmer, Büros
usw.) zulässig.

1.2)

Von den in Nr. 1.1 getroffenen Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn durch eine
Berechnung der Geräuschimmissionen nach der TA Lärm nachgewiesen wird, dass durch
die Beurteilungspegel für die Gewerbelärmimmissionen, unter Berücksichtigung der im
schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan (Bezeichnung "LA22-220-G01-01" mit
dem Datum 18.08.2023) aufgeführten Ausgangsdaten, die Immissionsrichtwerte der TA
Lärm vor dem jeweiligen Fenster eines schutzbedürftigen Raumes eingehalten werden.

2)

Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen im Sinne des § 9,
Abs. 1, Nr. 24 BauGB

Für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen mit
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume,
Büroräume) gelten nachfolgende Festsetzungen.

2.1.)

Im Plan in der Anlage 02 sind die Bereiche mit den jeweils maßgeblichen Außenlärmpegeln
festgesetzt. Außenbauteile, die nicht einer Fassade zugeordnet sind, müssen mindestens das
höchste Schalldämmmaß des Gebäudes aufweisen.

2.2.)

Die sich aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden erforderlichen Schalldämm-
Maße der Außenbauteile nach der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1:
Mindestanforderungen" dürfen nicht unterschritten werden.

2.3.)

Schlaf- und Kinderzimmer sind mit einer schallgedämmten Lüftung auszustatten.

Schallgedämmte Lüftungen können entfallen, wenn die betreffenden Schlaf- und Kinderzim-
mer mit Pufferräumen (Wintergärten, Loggien, etc.), Prallscheiben oder sonstigen pegelmin-
dernden Maßnahmen vor den Lärmimmissionen geschützt werden (Minderung des Schallpe-
gels vor dem Fenster von mindestens 15 dB(A)) bzw. wenn das erforderliche Schalldämmmaß
der Fassade bei anderen Lüftungskonzepten sichergestellt ist.
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Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer
nicht geeignet sind.

2.4.)

Die in Nr. 2.1 vorgegebenen maßgeblichen Außenlärmpegel können alternativ auch auf
Grundlage von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden.

Die in Nr. 2.3 genannten Festsetzungen können entfallen, wenn der für
Verkehrslärmeinwirkungen und Gewerbelärmeinwirkungen ermittelte Beurteilungspegel vor
dem geöffneten Fenster einen Wert von 45 dB(A) zur Nachtzeit nicht überschreitet. Dies
kann auf Grundlage von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden.

Hinweis:

1.) Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden
 Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind Mindestanforderungen entsprechend
der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten. Aufgrund
Änderungen von Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastungen können
sich andere Anforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben.
Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des
Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen.

2.) Bei der Planung und Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten,
Luft-Wärme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und Gerä-
ten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes
gegen Lärm bei stationären Geräten" ergebende Mindestabstände zur benachbar-
ten Wohnbebauung zu beachten. Der Leitfaden ist zu beziehen unter

www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_ge-
gen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf oder kann kostenlos bei der BEKON
Lärmschutz & Akustik GmbH angefordert werden.

http://www.laiimmissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
http://www.laiimmissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
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13.2 Begründung
Die Stadt Crailsheim plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. A-2022-1B "Schubert
Quartier" für ein Urbanes Gebiet.

Es werden Teile des bestehenden und rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 90
„Schönbürgerstraße“ überplant.

In der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 BauGB, die Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse sowie die sonstigen Belange des Umweltschutzes zu beachten. Es ist zu
prüfen, inwiefern schädliche Umwelteinwirkungen (hier Lärmimmissionen) nach
§ 3 Abs. 1 BImSchG vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz im Plangebiet
erfüllt wird.

Nördlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße L1066 (Schöneburger Straße) und die
Werner-von-Siemens-Straße. Südlich des Plangebietes verläuft die Goldbacher Straße und
westlich des Plangebietes verläuft die Ernst-Heinkel-Straße. Nördlich und westlich des Plan-
gebietes befinden sich bestehende Gewerbebetriebe.

Es wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung der
Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit der
Bezeichnung "LA22-220-G01-01" mit dem Datum 18.08.2023 entnommen werden.

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG

Zur Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die
Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen
werden.

Hinsichtlich des Gewerbelärms sind die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zu
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßgeblich.

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm in der
städtebaulichen Planung ist in den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005
festgelegt.

Schutzbedürftige Räume

Die Definition der schutzbedürftigen Räume ergibt sich aus der DIN 4109 "Schallschutz im
Hochbau" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume).

Bewertung der Gewerbelärmimmissionen

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass durch die Lärmemissionen der umliegenden
bestehenden Gewerbebetriebe die Orientierungswerte und die zur Überprüfung der späteren
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes herangezogenen Immissionsrichtwerte im geplanten
urbanen Gebiet teilweise überschritten werden.

Dabei gibt die TA Lärm aber keine Obergrenze der zulässigen Gewerbelärmimmissionen vor,
sondern regelt, unter welchen schalltechnischen Bedingungen ein Betrieb oder eine Anlage
genehmigungsfähig ist.
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Die TA Lärm lässt somit Lärmbelastungen zu, die dann, wenn ein Betrieb den
Immissionsrichtwert bereits ausschöpft und zusätzlich weitere Betriebe nach dem „6-Unter-
Kriterium“ genehmigt wurden, weit über den Orientierungswerten für
Gewerbelärmimmissionen liegen können.

Es wurde für alle Bereiche an denen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 63 dB(A) zur
Tagzeit und 45 dB(A) zur Nachtzeit überschritten werden, entsprechende bauliche
Maßnahmen (nicht öffenbare Fenster ) festgesetzt.

Für Urbane Gebiete ergeben sich für den Tagzeitraum aus den Orientierungswerten der DIN
18005 gegenüber den Immissionsrichtwerten der TA Lärm um 3 dB(A) erhöhte Anforderungen.
Die Unterschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 ist wünschenswert, um die mit der
Eigenart des Betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz
vor Lärmbelastungen zu erfülle. Im Späteren Vollzug des Bebauungsplanes sind die
Immissionsrichtwerte der TA Lärm maßgebend.

Um die spätere Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes hinsichtlich möglicher
schalltechnischer Konflikte bezüglich der Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet zu
sicherzustellen, wurden für die Festsetzung von baulichen Maßnahmen die
Immissionsrichtwerte der TA Lärm als Bewertungsgrundlage herangezogen.

Spitzenpegel

Die Schallimmissionen der bestehenden Gewerbebetriebe im Umfeld wurde anhand der
vorliegenden Genehmigungen und Betriebsbeschreibungen bzw. typisierend vorgenommen.
Es zeigt sich, dass im Nachtzeitraum teilweise LKW und PKW Parkvorgänge möglich sind. Für
die Bewertung der Schallimmissionen die durch Spitzenpegel beim Parkvorgängen verursacht
werden können, wurden anhand der in der Bayrischen Parkplatzlärmstudie genannten
Abstände bewertet. Dabei wurde berücksichtigt, dass bereits jetzt an der bestehenden
Bebauung innerhalb des Plangebietes die Spitzenpegel für ein Misch oder Gewerbegebiet
eingehalten werden müssen. Es hat sich gezeigt, dass in Teilen des Plangebietes die für die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte für spitzen Pegel erforderlichen Abstände unterschritten
werden. In den Bereichen in denen nächtliche Spitzenpegel zu erwarten sind und die Abstände
unterschritten werden, werden entsprechende bauliche Maßnahmen (nicht öffenbare Fenster
etc.) festgesetzt.

Seltene Ereignisse

Im Umfeld des Plangebietes finden Tätigkeiten statt, die entsprechend der TA Lärm (Punkten
7.2) als seltene Ereignisse bewertet werden können. Durch eine überprüfende Berechnung
hat sich ergeben, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nach den
Punkten 6.3 der TA Lärm innerhalb des überbauen Bereiches des Plangebietes eingehalten
werden.

Unter Berücksichtigung der festgesetzten bauliche Maßnahmen (passive Schallschutzmaß-
nahme) werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm und die Immissionsrichtwerte für Spit-
zenpegel der TA Lärm innerhalb des Plangebietes eingehalten.
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Es ergeben sich somit durch die Ausweisung des Plangebietes als Urbanes Gebiet keine un-
zumutbaren Einschränkungen für die bestehenden gewerblichen Nutzungen im Umfeld.

Die sich durch die Planungen ergebenden möglichen Einschränkungen für die umliegenden
gewerblichen Nutzungen werden als zumutbar angesehen.

Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan mit Baufeldern handelt, ist die Anordnung und
räumliche Ausrichtung der zukünftigen Gebäude im Bebauungsplanverfahren nicht bekannt.
Daher wurden vorsorglich Bereiche mit erforderlichen baulichen Maßnahmen (nicht öffenbare
Fenster) festgesetzt. Bei der Berechnung dieser Bereiche wurden Abschirmungen der
möglichen Baukörper im Bebauungsplangebiet nicht berücksichtigt. Somit stellen die
festgesetzten Bereiche den schalltechnisch schlechtesten Fall dar. Die Kommune ist somit der
Vorsorgepflicht zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
nachgekommen.

Ermittlung der Beurteilungspegel für die Gewerbelärmimmissionen nach der TA Lärm
zur Bestimmung der Bereich in denen bauliche Maßnahmen zum Schutz vor
Gewerbelärmimmissionen erforderlich sind

Von den festgesetzten baulichen Maßnahmen kann abgewichen werden, wenn der
Bauwerber durch eine Berechnung der Geräuschimmissionen nach der TA Lärm nachweist,
dass durch die Beurteilungspegel für die Gewerbelärmimmissionen unter Berücksichtigung
der im Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan (Bezeichnung "LA22-220-G01-01"
mit dem Datum 18.08.2023) aufgeführten Ausgangsdaten die Immissionsrichtwerte der TA
Lärm vor dem jeweiligen Fenster eines Schutzbedürftigen Raumes eingehalten werden.
Dabei können veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigt werden z.B. falls durch eine
Eigenabschirmung geringerer Beurteilungspegel an einer von den Quellen abgewandten
Fassade ankommen.

Die Berechnung der Mittelungspegel hat nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz
gegen Lärm" zu erfolgen. Dabei sind Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-
sichtigt. Die Mittelungspegel sind nach der DIN ISO 9613 zu ermitteln. Die Bodendämpfung ist
nach dem alternativen Verfahren zu berechnen. Für die Ermittlung der meteorologischen Kor-
rektur Cmet ist ein Korrekturfaktor C0 von 0 dB angesetzt. Bei der Berechnung sind 3 Reflexio-
nen zu berücksichtigen (Reflexionsordnung).

Für die Berechnung ist von ebenem Gelände auszugehen. Es ist ein durchgehender Betrieb
der Quellen zu berücksichtigen. Die angesetzten Schallleistungspegel können dementspre-
chend hilfsweise wie Geräuschkontingente angesehen werden.

Bewertung der Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze

Innerhalb des Plangebietes

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Nutzung der oberirdischen Stellplätze, deren
Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, in einem Gebiet,
dass auch dem Wohnen dient keine unzumutbaren Störungen hervorruft (Sozialadäquanz des
Parkverkehrs nach §12 Abs. 2 BauNVO).
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An Tiefgarageneinfahrten bündelt sich der An- und Abfahrtsverkehr. Gerade bei einer
gewerblichen Nutzung kann dies im direkten Umfeld der Tiefgaragen zu schalltechnischen
Konflikten an den schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes
führen. In der Regel wird die Tiefgarage vermehrt von den Bewohnern der Gebäude genutzt,
die sich innerhalb des Plangebietes am nächsten an der Tiefgarageneinfahrt befinden.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Tiefgaragenstellplätze deren Zahl dem durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entsprechen, in einem Gebiet das auch dem
Wohnen dient keine unzumutbaren Störungen hervorrufen (Sozialadäquanz des Parkverkehrs
nach §12 Abs. 2 BauNVO).

Außerhalb des Plangebiets

Das Plangebiet liegt momentan innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden und
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 90 „Schönbürgerstraße“. Die bisherigen Festsetzungen
zur baulichen Nutzung sind dreigeteilt, im Norden ist ein Gewerbegebiet festgesetzt, im
mittleren Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet und im Süden ein Mischgebiet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die zukünftige Nutzung der oberirdischen
Stellplätze für die geplanten Nutzungen keine höhere Schallemissionen zu erwarten sind, als
bei der entsprechend der bisher zulässigen Nutzung des Plangebietes.

An Tiefgarageneinfahrten bündelt sich der An- und Abfahrtsverkehr. Gerade bei einer
gewerblichen Nutzung kann dies im direkten Umfeld der Tiefgaragen zu schalltechnischen
Konflikten an den schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes
führen.

Die schalltechnische Auswirkung der Tiefgarageneinfahrt auf die umliegenden Nutzungen
außerhalb des Plangebietes wurden überprüft. Es bleibt zunächst anzumerken, dass die TA
Lärm für Anlagen gilt, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige
Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) unterliegen. Die schalltechnische Bewertung von Lärmemissionen, welche durch
die Nutzung von Tiefgaragen und oberirdischen Stellplätzen von Wohnanlagen ausgehen, fällt
nicht darunter. In Ermangelung einer geeigneteren Bewertungsgrundlage wird die TA Lärm
dennoch hilfsweise herangezogen.

Durch die überprüfende Berechnung hat sich ergeben, dass die hilfsweise herangezogenen
Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ zur
Tagzeit und zur Nachtzeit an den relevanten Immissionsort im Umfeld der geplanten
Tiefgarageneinfahrt um mehr als 6 dB unterschritten werden.

Die sich durch die Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze ergebenden Lär-
mimmissionen werden als zumutbar angesehen.

Bewertung der Verkehrslärmimmissionen

Es werden an den relevanten Immissionsorten die Orientierungswerte zur Tagzeit und zur
Nachtzeit teilweise überschritten.
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Die Immissionsgrenzwerte werden an den relevanten Immissionsorten ebenfalls zur Tagzeit
und zur Nachtzeit teilweise überschritten.

Die Überschreitungen zur Tagzeit treten hauptsächlich in den Randbereichen des
Plangebietes auf. Im Innenbereich werden die Orientierungswerte im Erdgeschoss
weitestgehend eingehalten. Es kann daher im Plangebiet von einer entsprechend hohen
Aufenthaltsqualität zur Tagzeit im Freien ausgegangen werden.

Die in der Rechtsprechung regelmäßig als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung
herangezogenen Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden innerhalb der
Baufelder eingehalten.

Es sind passive Schallschutzmaßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse erforderlich.

Festsetzungen zum baulichen Schallschutz

Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB die nachfolgenden baulichen und sonstigen technischen
Vorkehrungen (Wegorientierung, schallgedämmte Lüftung usw.) festgesetzt.

Bei Änderung und Neuschaffung von schutzbedürftigen Räumen sind die sich aus den
festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden baulichen
Schallschutzmaßnahmen zu beachten. Dies bedeutet im Rahmen der
Genehmigungsplanung für die einzelnen Gebäude:

- es sind die im Plan in der Anlage 01 dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel heran-
zuziehen

- in Verbindung mit der DIN 4109 ergeben sich die Mindestanforderungen für die Schall-
dämm-Maße der Außenbauteile

Es wurde festgesetzt: "Außenbauteile, die nicht einer Fassade zugeordnet sind, müssen min-
destens das höchste Schalldämmmaß des Gebäudes aufweisen." Somit ist vorgegeben, dass
z.B. Dachflächen so zu planen sind, dass das Höchste an einer Fassade erforderliche Schall-
dämmmaß erfüllt wird. Dies stellt eine sehr hohe Anforderung an das Schalldämmmaß dar, ist
aber erforderlich, um eine möglichst eindeutige und ausreichende Festsetzung zum baulichen
Schallschutz sicherzustellen. Von dieser Vorgabe kann aber abgewichen werden, wenn im
Rahmen der Baugenehmigung ein Nachweis erbracht wird, dass ein geringeres Schalldämm-
maß ausreichend ist. Der Nachweis ist entsprechend der eingeführten Baubestimmung zu er-
bringen.

Es ist bei Schlaf und Kinderzimmern eine schallgedämmte Lüftung notwendig. Somit kann
sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf auch bei leicht geöffnetem Fenster (gekippt)
möglich ist, bzw. dass eine ausreichende Belüftung durch eine schallgedämmte Lüftung
gesichert ist. Dem Bauwerber steht es dann auf Grund der weiteren Festsetzungen frei, sich
zusätzlich bzw. stattdessen über eine bauliche Maßnahme (vorgelagerte Bebauung etc.) zu
schützen. Die vorgelagerte Bebauung bzw. die Pufferräume oder Prallscheiben müssen eine
Pegelminderung von mindestens 15 dB(A) sicherstellen. Andere Lüftungskonzepte, z.B.
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doppelte Scheiben mit seitlichen Absorbern in der Laibung, „Hamburger Fenster“ sind auch
zulässig, wenn das erforderliche Schalldämmmaß der Fassade auch unter Anrechnung des
bewerteten Schalldämmmaßes dieser Bauweise sichergestellt ist.

Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder
Kinderzimmer entsprechend der Landesbauordnung nicht geeignet sind. Somit wird
sichergestellt, dass hier kein neuer schutzwürdiger Raum entsteht.

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Außenpegel ein
"Wegorientieren" oder eine schallgedämmte Lüftung erforderlich ist. Im Beiblatt 1 zur
DIN 18005 ist ein Auslösewert von 45 dB(A) angegeben. Die Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) gibt vor, dass in allgemeinen
Wohngebieten bei einem Pegel von über 49 dB(A) ein Anspruch auf den Einbau von
Lüftungseinrichtungen besteht. In der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern und
deren Zusatzeinrichtungen" wird ab einem Außenpegel von 50 dB(A) eine
Lüftungseinrichtung gefordert.

Daher ist ein anzustrebender Außenpegel von weniger als 45 dB(A) nachts für zum Lüften
von Schlaf- und Kinderzimmern vorgesehenen Fenstern als sachgerecht anzusehen.

Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel und der Bereiche in denen Fenster
nachts zum Lüften geeignet sind

Es wurde festgesetzt, dass die maßgeblichen Außenlärmpegel und die Fenster die nachts
zum Lüften geeignet sind alternativ auch auf Grundlage von Lärmpegelberechnungen
und/oder Messungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des
Freistellungsverfahrens ermittelt werden können.

Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan mit Baufeldern handelt, ist die Anordnung und
räumliche Ausrichtung der zukünftigen Gebäude im Bebauungsplanverfahren nicht bekannt.
Daher wurden vorsorglich Bereiche mit maßgeblichen Außenlärmpegeln und baulichen
Maßnahmen festgesetzt. Bei der Berechnung dieser Bereiche wurden Abschirmungen der
möglichen Baukörper im Bebauungsplangebiet nicht berücksichtigt. Somit werden die
maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel eher überschätzt. Die Kommune ist
somit der Vorsorgepflicht zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
nachgekommen.

Der Bauwerber kann veränderte Rahmenbedingungen im Rahmen der Erstellung des
Schallschutznachweises entsprechend der bauaufsichtlich eingeführten Baubestimmung in
die Ermittlung der erforderlichen Schalldämmmaße einfließen lassen. Falls z.B. durch eine
Eigenabschirmung ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel an einer Fassade
vorhanden ist, kann dieser auch zur Dimensionierung der erforderlichen Schalldämmmaße
der Außenbauteile herangezogen werden. Dabei wurde diese Zulässigkeit in Anlehnung an
die eingeführten Baubestimmungen festgelegt. Es ergibt sich dann für den Bauwerber die
gleiche Anforderung, wie sie sich aus den eingeführten Baubestimmungen ergibt.
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Kindertagesstätte

Innerhalb des Plangebietes

Innerhalb eines Urbanen Gebietes das neben dem Wohnen unter anderem der Unterbringung
von Gewerbebetrieben und sozialen Einrichtungen dient, kann davon ausgegangen werden,
dass die möglichen Schallimmissionen der geplanten Kindertagesstätte innerhalb eines Urba-
nen Gebietes gebietstypisch und zulässig sind. Der § 22 Abs 1a BimSchG bestimmt, dass
Geräuscheinwirkungen, die unter anderem von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplät-
zen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen
sind.

Außerhalb des Plangebietes

Das Plangebiet liegt momentan innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden und rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 90 „Schönbürgerstraße“. Die bisherigen Festsetzungen zur
baulichen Nutzung sind dreigeteilt, im Norden ist ein Gewerbegebiet festgesetzt, im mittleren
Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet und im Süden ein Mischgebiet. Bei einer mögli-
chen Ansiedelung einer Kindertagesstätte kann davon ausgegangen werden, dass die zukünf-
tig zulässigen Nutzungen kein höheres Störpotenzial als die bisher zulässige Nutzung des
Plangebietes als Gewerbe oder Mischgebiet aufweist.

Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet (Urbanes Gebiet)

Das Plangebiet liegt momentan innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden und rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 90 „Schönbürgerstraße“. Die bisherigen Festsetzungen zur
baulichen Nutzung sind dreigeteilt, im Norden ist ein Gewerbegebiet festgesetzt, im mittleren
Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet und im Süden ein Mischgebiet. Durch die Nut-
zungsänderung in ein Urbanes Gebiet kann davon ausgegangen werden, dass die zukünftig
zulässigen Nutzungen ein kein höheres bzw. ein geringeres Störpotenzial als bisher aufwei-
sen.

Innerhalb eines Urbanen Gebietes ist das Nebeneinander von zulässigen gewerblichen Nut-
zungen und Wohnnutzungen grundsätzlich möglich und vorgesehen. Auf Grund dieses zuläs-
sigen Nebeneinanders von Wohnen und Gewerbe, kann davon ausgegangen werden, dass
auch im Umfeld des Plangebietes keine Lärmkonflikte entstehen.

Haustechnische Anlagen

Es wurde in der Satzung vorsorglich ein Hinweis aufgenommen, dass bei der Planung und
Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen, Mini-
Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und Geräten die Vorgaben aus dem LAI "Leitfa-
den für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" ergebende Min-
destabstände zur benachbarten Wohnbebauung zu beachten sind.
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Der Leitfaden ist zu beziehen unter

www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_ge-
gen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf

oder kann kostenlos bei der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH angefordert werden.

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt voraussichtlich über die Goldbacher Straße, die
Werner-von-Siemens-Straße und die Ernst-Heinkel-Straße.

Die Goldbacher Straße und die Werner-von-Siemens-Straße münden in die Straße Pamiers-
ring. Dort erfolgt eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr.

Es wurde berechnet, mit welchen Verkehrslärmimmissionen an den relevanten Gebäuen
durch die Planung entlang der genannten Straßen zu rechnen ist.

Prognose-Nullfall

Es wurde die IST-Situation ohne das Plangebiet für das Jahr 2030 betrachtet. Es zeigt sich,
dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den Immissionsorten im Be-
reich der Goldbacher Straße und der Werner-von-Siemens-Straße am Tag um bis zu
11 dB(A) und in der Nacht um bis zu 14 dB(A) überschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden im Bereich des allgemeinen Wohnge-
bietes an der Goldbacher Straße am Tag um bis zu 7 dB(A) und in der Nacht um bis zu
10 dB(A) überschritten und ansonsten an allen Immissionsorten eingehalten.

Gesamt-Situation (Überlagerung der derzeitigen Verkehrslärmbelastung mit den planbeding-
ten Verkehrslärmimmissionen)

Für das Plangebiet wird von insgesamt rund 690 zusätzlichen PKW-Fahrbewegungen aus-
gegangen. Des Weiteren wurden 4 zusätzliche LKW-Fahrbewegungen im Tagzeitraum be-
rücksichtigt.

Im Bereich der betrachteten Straßen ergeben sich unter Berücksichtigung der Summenbe-
lastung mit dem derzeit vorhandenen Verkehr an den betrachteten Immissionsorten Beurtei-
lungspegel von bis zu 66,3 dB(A) zur Tagzeit und 58,6 dB(A) zur Nachtzeit.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 55 dB(A) für ein allgemeines
Wohngebiet zur Tagzeit werden an dem relevanten Immissionsort in der Goldbacher Straße
um bis zu 12 dB(A) überschritten. Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
von 45 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet zur Nachtzeit werden an den relevanten Im-
missionsorten in der Goldbacher Straße um bis zu 14 dB(A) überschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet
zur Tagzeit werden an dem relevanten Immissionsort in der Goldbacher Straße um bis zu -
8 dB(A) überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 49 dB(A) für ein all-
gemeines Wohngebiet zur Nachtzeit werden an den relevanten Immissionsorten in der Gold-
bacher Straße um bis zu 10 dB(A) überschritten. Die Überschreitungen resultieren haupt-
sächlich aus dem bereits vorhandenen Verkehr (Prognose-Nullfall).



Titel: Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zum Bebauungsplan Nr. A-2022-1B "Schubert Quartier"

Datum: 18.08.2023 Bezeichnung: LA22-220-G01-01 Seite: 31 von 57 Seiten

S 22.08.23 15:52 P 22.08.23 15:54 Florian Kaschubek

Durch den planbedingten Fahrverkehr werden die Verkehrslärmimmissionen im Bereich der
Goldbacher Straße um bis zu ca. 0,3 dB(A) angehoben. Diese Pegeländerung ist nicht wahr-
nehmbar. Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann entnom-
men werden, dass Pegeländerungen ab 1 dB(A) in günstigen Bedingungen gerade noch
wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der Regel wahr-
genommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen unter 1 dB(A)
nicht wahrgenommen werden können.

Die Anhebung von 0,3 dB(A) wird im vorliegenden Fall als zumutbar angesehen, da diese im
üblichen Schwankungsbereich der Verkehrslärmbelastung liegt.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 60 dB(A) für ein Mischgebiet zur
Tagzeit werden an dem relevanten Immissionsort in der Werner-Von-Siemens-Straße und
der Ernst-Heinkel-Straße um bis zu 1 dB(A) überschritten. Die Orientierungswerte des Bei-
blattes 1 zur DIN 18005 von 50 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet zur Nachtzeit werden
an den relevanten Immissionsorten in der Werner-Von-Siemens-Straße und der Ernst-Hein-
kel-Straße um bis zu 3 dB(A) überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wer-
den an allen betrachteten Immissionsorten eingehalten.

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) hervorgerufen werden.

Die in der Rechtsprechung regelmäßig als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung herangezo-
genen Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden an allen betrachteten Immissi-
onsorten unterschritten. Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich
durch den planbedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die
durch die Planung hervorgerufene Pegelanhebung und eine mögliche Beeinträchtigung an
den Verkehrswegen wird als zumutbar angesehen.
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14 Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
IGW Immissionsgrenzwert
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
L Länge der Quelle
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
N Anzahl der Stellplätze
Na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
P LKW-Anteil in %
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)



Titel: Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zum Bebauungsplan Nr. A-2022-1B "Schubert Quartier"

Datum: 18.08.2023 Bezeichnung: LA22-220-G01-01 Seite: 33 von 57 Seiten

S 22.08.23 15:52 P 22.08.23 15:54 Florian Kaschubek

15 Literaturverzeichnis
1. DIN 18005. "Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung", Ausgabe Juli

2023 und DIN 18005 Beiblatt 1 "Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung", Ausgabe Juli 2023.

2. 16. BImSchV. Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV). 12.06.1990, geändert durch Art. 1 V v.
04.11.2020 | 2334.

3. TA Lärm. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998 (GMBl Nr. 26/1998 S.
503), geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in
Verbindung mit der Korrektur vom 07.07.2017.

4. DIN ISO 9613-2:1999-10. "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren".

5. FGSV. RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. 2019.
6. Bayer. Landesamt für Umweltschutz . (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 6. Auflage. Augsburg : s.n.,

2007.
7. DIN 4109-1:2018-01. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen".



Titel: Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zum Bebauungsplan Nr. A-2022-1B "Schubert Quartier"

Datum: 18.08.2023 Bezeichnung: LA22-220-G01-01 Seite: 34 von 57 Seiten

S 22.08.23 15:52 P 22.08.23 15:54 Florian Kaschubek

16 Anlagen

Hinweis:

Die Rasterlärmkarten eignen sich systembedingt nicht zur Entnahme von Beurteilungspegeln
unmittelbar an Gebäudefassaden.
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16.1 Übersichtsplan

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de"

Plangebiet
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16.2 Bebauungsplan
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16.3 Gewerbelärmimmissionen
16.3.1 Lage der Immissionsorte
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16.3.2 Lage der umliegenden Gewerbebetriebe
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16.3.3 Lage der Bezugsflächen
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16.3.4 Bewertung - Immissionsorte
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16.3.5 Bewertung – Rasterlärmkarten

16.3.5.1 Tag 2,4 Meter
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16.3.5.2 Tag 10,8 Meter
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16.3.5.3 Nacht 10,8 Meter
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16.3.6 Gewerbelärm – Festsetzung baulicher Maßnahmen
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16.4 Verkehrslärm
16.4.1 Lage der Verkehrswege

Schönebürger Straße

Werner-von-Siemens-Straße

Ernst-Heinkel-Straße

Goldbacher Straße

Pamiersring
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16.4.2 Rasterlärmkarte Tag – 2,4 m
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16.4.3 Rasterlärmkarte Tag – 8 m
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16.4.4 Rasterlärmkarte Nacht – 8 m
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16.5 Passiver Schallschutz
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16.6 Planbedingter Fahrverkehr
16.6.1 Lage der Immissionsorte
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16.6.2 Nullfall
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16.6.3 Planfall
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16.6.4 Vergleich Nullfall – Planfall
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